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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Nachdem im August 2015 bekannt geworden war, dass der Bundesrat im Rahmen der
Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung plane, die Anzahl
Wahlfranchisen zu reduzieren, reichte Thomas Weibel (glp, ZH) eine Motion "Richtige
Anreize mit Wahlfranchisen" ein, die den Bundesrat beauftragen wollte, die
Wahlfranchisen gemäss KVG beizubehalten. Dabei stützte er sich auf eine von
Santésuisse in Auftrag gegebene, repräsentative Umfrage, die ergeben hatte, dass die
Versicherten die bestehenden Wahlfranchisen beibehalten möchten. Der Motionär
argumentierte, dass sich die Streichung der Franchisenstufen und Rabattmöglichkeiten
negativ auf die Kostenentwicklung auswirken und vor allem Jugendliche und junge
Familien treffen würde, da diese besonders häufig höhere Franchisen wählten. Der
Bundesrat verwies in seiner Stellungnahme darauf, dass das EDI zuerst die Klärung des
Zusammenhangs zwischen Franchisenhöhe und Leistungsbezug sowie der Gründe für
Franchisenwechsel abwarten möchte, bevor es weiterführende Entscheidungen trifft.
Er beantragte entsprechend die Ablehnung der Motion. 

Bis zur Behandlung durch den Erstrat im September 2017 war der Bundesrat nach
breiter Kritik von der Idee zur Streichung von Franchisenstufen abgerückt. Stattdessen
beabsichtigte er beruhend auf einem Bericht in Erfüllung der Motion Schmid-Federer
(cvp, ZH), anstelle der Anzahl Franchisenstufen deren Rabattierung zu ändern. In der
Parlamentsdebatte wies der Motionär nochmals darauf hin, dass die Reduktion der
Rabatte genauso wie die Abschaffung der höchsten Franchisenstufe das Wahrnehmen
von Eigenverantwortung bestrafe. Dies setzte falsche Anreize und mache die
Risikoselektion attraktiver. Bundesrat Berset erklärte, dass es bereits mehrere
Vorstösse zu diesem Thema gegeben habe (Po. 13.3250, Mo. 15.4157) und die Diskussion
um die Franchisen noch nicht abgeschlossen sei. So gebe es heute nur eine
Scheinauswahl, da nur die höchste und die tiefste Franchise rechnerisch interessant
seien. Entsprechend bevorzuge er eine Ablehnung der Motion, um vorgängig eine
entsprechende Diskussion führen zu können. Dennoch sprach sich der Nationalrat mit
136 zu 53 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) für Annahme der Motion aus. 1

MOTION
DATUM: 28.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im Januar 2018 beriet die SGK-SR die Motion Weibel (glp, ZH) „Richtige Anreize mit
Wahlfranchisen” und empfahl dem Ständerat in der Folge mit 7 zu 0 Stimmen bei 3
Enthaltungen deren Annahme. Die Beibehaltung der Franchisenzahl soll es den
Versicherten weiterhin ermöglichen, Selbstverantwortung wahrzunehmen. Der
Ständerat beriet die Motion Weibel in der Frühjahrssession 2018 zusammen mit der
Motion Stöckli (sp, BE), welche den Maximalrabatt auf die Wahlfranchise über CHF 500
von 70 auf 80 Prozent erhöhen wollte. Zuvor hatte die kleine Kammer bereits die
Motion der SGK-SR zur Beibehaltung der Höhe der Rabatte bei den verschiedenen
Franchisen angenommen. Nach dieser – aus Sicht des Bundesrates verlorenen –
Abstimmung zur Motion der SGK-SR über die Rabatte betonte Gesundheitsminister
Berset noch einmal deutlich, dass eine Beibehaltung der Anzahl Franchisen, wie es die
Motion Weibel fordere, unter Beibehaltung der Rabatthöhe von 70 Prozent, wie es
zuvor beschlossen worden war, den Ergebnissen des Berichts zu den Auswirkungen der
Franchisenhöhe widerspreche. Wenn das Parlament jedoch dieses ungerechte, unklare
und nicht fassbare System beibehalten wolle, liege das in seiner Kompetenz. Wie
bereits zuvor liess sich der Ständerat von den mahnenden Worten des
Gesundheitsministers nicht überzeugen und nahm die Motion mit 28 zu 9 Stimmen an. 2

MOTION
DATUM: 15.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im April 2018 schlug die Debatte um die Franchisen speziell hohe Wellen, nachdem die
CEO der Krankenversicherung CSS, Philomena Colatrella, in einem Interview mit dem
SonntagsBlick vorgeschlagen hatte, neben anderen Massnahmen auch eine Erhöhung
der Mindestfranchise auf CHF 5'000 bis CHF 10'000 zu prüfen. Dadurch würden die
Prämien stark sinken – gemäss ersten Schätzungen auf CHF 170 pro Monat und Person
–, wodurch bei der Prämienverbilligung Gelder frei würden, um die sozial Schwächeren
bei der Bezahlung der Kosten innerhalb der Franchise zu unterstützen. Dadurch würde
die Eigenverantwortung gestärkt, wodurch wiederum die Gesundheitskosten sinken

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.04.2018
ANJA HEIDELBERGER
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würden, erklärte Colatrella. Dieser Vorschlag sorgte bei zahlreichen Akteurinnen und
Akteuren der Gesundheitspolitik für Aufruhr: Eine solche Erhöhung könne sich kaum
jemand leisten, war der Tenor. Für Patientenschützerin Susanne Hochuli würde dieser
Vorschlag das Ende des heutigen Kassensystems darstellen, weil die Kosten der sozialen
Abfederung nicht mehr durch die Prämiengelder bezahlt würden. Barbara Gysi (sp, SG)
befürchtete eine zusätzliche Belastung der sozial Schwächeren und Heinz Brand (svp,
GR) prognostizierte gar einen Volksaufstand. Neben der breiten Kritik wurden aber auch
verständnisvolle Stimmen laut, die eine umfassende Diskussion über alternative Modelle
forderten.

Gleichzeitig beschäftigte sich im Jahr 2018 auch die Politik ausführlich mit dem Thema
der Franchisen. So wurden 2018 neun Geschäfte zu diesem Thema beraten. Der
Nationalrat stimmte drei Motionen der FDP.Liberalen-Fraktion zu, gemäss denen die
Franchisen zukünftig regelmässig angepasst werden (Mo. 16.3110) und die Maximal- (Mo.
16.3111) und Minimalfranchise (Mo. 16.3112) erhöht werden sollen. Gehör im Nationalrat
fanden auch eine Motion Landolt (bdp, GL; Mo. 16.3084) zur Anpassung der
ordentlichen Franchise der OKP von CHF 300 auf mindestens CHF 400 sowie eine
parlamentarische Initiative Borer (svp, SO; Pa.Iv. 15.468) für eine Verlängerung der
Vertragsdauer bei besonderen Versicherungsformen wie Wahlfranchisen von einem auf
drei Jahre. Einer Forderung der SGK-SR zur Beibehaltung der Maximalrabatte bei allen
Wahlfranchisen (Mo. 17.3637) stimmte der Ständerat zu. Damit wollte er verhindern,
dass der Bundesrat die Maximalrabatte der mittleren Franchisen anpasst, wie ein
Bericht zuvor gefordert hatte. Einer ähnlichen Forderung bezüglich der Anzahl
Franchisenstufen (Motion Weibel (glp, ZH; Mo. 15.4222)) stimmte die kleine Kammer
ebenfalls zu. Lediglich eine Motion Stöckli (sp, BE; Mo. 17.3771) mit der gegensätzlichen
Forderung, wonach der Maximalrabatt der Wahlfranchise über CHF 500 von 70 auf 80
Prozent hätte erhöht werden sollen, lehnte er ab. Die Botschaft für eine regelmässige
Anpassung der Franchisen an die Kostenentwicklung (BRG 18.036) legte der Bundesrat
ebenfalls 2018 vor: Damit soll das Verhältnis zwischen Franchisen und Bruttokosten für
die OKP bei 1:12 fixiert werden; steigen die Kosten auf das Dreizehnfache der Franchise,
müsste diese erhöht werden. 3

Im März 2019 behandelte der Nationalrat eine Motion seiner SGK zur Erhöhung der
ordentlichen Franchise auf CHF 500. Die Kommission hatte argumentiert, dass eine
höhere Kostenbeteiligung die Eigenverantwortung stärken, mehr Anreize für
kostenbewussteres Verhalten schaffen und dadurch gemäss einer Auswertung des
Bundesrates im Rahmen der Interpellation Landolt (bdp, GL; Ip. 15.3132) eine
Prämiensenkung um mindestens CHF 430 Mio. oder 1.7 Prozent ermöglichen würde. Die
Mehrbelastung für kranke Erwachsene sei hingegen «vertretbar», betonte die
Kommission, da die entsprechenden Personen Prämienverbilligungen und teilweise EL
sowie Hilflosenentschädigungen erhielten. 
Der Bundesrat verwies auf die im internationalen Vergleich sehr hohe Kostenbeteiligung
der Versicherten in der Schweiz und bezeichnete eine Anhebung der ordentlichen
Franchise um 66 Prozent als «unzumutbar». Zudem widerspreche die Vorlage dem
Bundesratsgeschäft zur Anpassung der Franchisen an die Kostenentwicklung (BRG
18.036) sowie der angenommenen Motion Weibel (glp, ZH; Mo. 15.4222) zur
Beibehaltung der Wahlfranchisen. 

In der Frühjahrssession 2019 befasste sich der Nationalrat am Tag vor der geplanten
Besprechung der Motion mit einem Ordnungsantrag Clottu (svp, NE) auf Rückweisung
an die Kommission. Nach Annahme des Geschäfts zur Anpassung der Franchisen an die
Kostenentwicklung durch den Ständerat mache es keinen Sinn, jetzt eine Erhöhung der
Franchisen auf CHF 500 zu diskutieren, argumentierte er. Fabian Molina (sp, ZH) stellte
Clottu die Frage, ob dies ein Versuch sei, die Motion bis nach den Wahlen zu
verschieben, um vorher keine unpopulären Entscheidungen treffen zu müssen, was
dieser jedoch verneinte. Mit 131 zu 33 Stimmen (bei 22 Enthaltungen) lehnte der
Nationalrat den Ordnungsantrag ab, lediglich bei einer Mehrheit der CVP- und einer
Minderheit der SVP-Fraktion fand er Zustimmung. 
Tags darauf folgte die Behandlung der Motion. Diese nutzte die SP, um den
Kommissionssprechern Bruno Pezzatti (fdp, ZG) und Raymond Clottu einige
unangenehme und Minderheitensprecherin Feri (sp, AG) die SP-Position bestätigende
Fragen zu stellen. Unter anderem verwies Roger Nordmann (sp, VD) darauf, dass beide
Kommissionssprecher – und somit 100 Prozent aller Kommissionssprecher in dieser
Sache, wie Nordmann betonte – in einer Denkfabrik («groupe de réflexion») der
Krankenkasse Groupe Mutuel seien, bei der sie für zwei bis drei Sitzungen jährlich CHF
10'000 pro Jahr erhielten. Pezzatti entgegnete, dass er als Beirat dieser Krankenkasse in

MOTION
DATUM: 14.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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seinen Entscheidungen frei sei. Nach insgesamt 40 Wortmeldungen schritt das
Parlament zur Abstimmung und entschied sich deutlich gegen die Motion: Einzig die
Grünliberalen sowie Minderheiten der SVP, der FDP und der BDP sprachen sich für die
Änderung aus, mit 162 zu 21 wurde diese aber deutlich abgelehnt. 4

Adèle Thorens Goumaz (gp, VD; Mo. 18.3432) und Olivier Feller (fdp, VD; Mo. 18.3433)
wollten im Mai 2018 mit zwei Motionen dafür sorgen, dass unbestrittene und aktuelle
Statistiken im Gesundheitsbereich zukünftig von einem unabhängigen Organ, wie zum
Beispiel dem BFS, erstellt werden sollen. Heute unterschieden sich die vorhandenen
Daten je nach Quellen – insbesondere abhängig davon, ob sie von Versicherungen,
Ärzteschaft, Spitälern oder von Pharmaunternehmen erstellt würden. Viele Zahlen
würden auch direkt von den Krankenversicherungen zur Verfügung gestellt, unter
anderem auch die Daten, welche das BAG für das offizielle Kostenmonitoring verwende.
Damit die entsprechenden Daten jedoch «von allen Beteiligten des Gesundheitswesens
akzeptiert» würden, müssten sie von einem unabhängigen und legitimierten Akteur
nach klaren und einheitlichen methodischen Vorgehen und Kriterien gesammelt und
einer Qualitätskontrolle unterzogen werden. 
Der Bundesrat teilte diese Einschätzung der Situation und beantragte die Annahme der
beiden Motionen. Eine entsprechende Datenerhebung sei notwendig, «um die
Transparenz des Gesundheitssystems zu verbessern und wirksame Massnahmen zur
Kostendämpfung zu identifizieren», betonte er in Übereinstimmung mit der
Einschätzung der Expertengruppe zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Aus
diesem Grund stelle das EDI eine Expertengruppe mit dem Auftrag zur Erarbeitung
einer entsprechenden Strategie für die Erfassung, Bearbeitung und Analyse der Daten
im Gesundheitsbereich zusammen. Damit werde das Anliegen der Motion bereits
umgesetzt. 
Nachdem Sebastian Frehner (svp, BS) die Motionen im September 2018 bekämpft hatte,
behandelte sie der Nationalrat in der Frühjahrssession 2019. Adèle Thorens Goumaz
und Olivier Feller betonten gegenüber dem Rat, dass es kein Zufall sei, dass zwei
Personen aus unterschiedlichen Parteien, die beide nicht aus der Gesundheitspolitik
kämen, diese Motionen einreichten. Sie seien nicht parteiisch, es gehe ihnen nicht
darum, hier die Interessen einer Akteursgruppe des Gesundheitswesen zu vertreten.
Ihnen sei jedoch in den Debatten aufgefallen, dass derzeit unbestrittene und aktuelle
Statistiken als Grundlage der Diskussionen fehlten. Sebastian Frehner bezeichnete die
Forderung nach Daten eines unabhängigen Akteurs als Illusion. Bereits heute könnten
die Bundesämter neben allen anderen Akteuren Statistiken erstellen, es werde aber nie
ein völlig unabhängiges Organ geben, das Statistiken ohne Interessenkonflikte
erarbeiten könne. So spiele gerade auch der Bund im Gesundheitswesen eine wichtige
Rolle und sei somit nicht vor Interessenkonflikten gefeit, wie auch Heinz Brand /svp,
GR) betonte. Stattdessen sollten eben möglichst viele Statistiken aus unterschiedlichen
Quellen gefördert werden. Er befürworte aber die Bemühungen des BAG, die
Datenerfassung zu verbessern und die Statistiken aufeinander abzustimmen und
dadurch ihre Vergleichbarkeit zu erhöhen. Mit 125 zu 59 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
befürwortete der Nationalrat die zwei Motionen. Die Nein-Stimmen stammten von der
mehrheitlich ablehnenden SVP-Fraktion sowie von zwei Mitgliedern der BDP-Fraktion. 5

MOTION
DATUM: 14.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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